
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 110         Umfang der Beitragspflicht  
 
1 Die Beiträge sind im Verhältnis zu den Vorteilen unter Berücksichtigung allfälliger Nachteile, 
die den Grundstücken aus dem Werk entstehen, zu bemessen. 
 
2 Die Summe der Beiträge der Interessierten darf zusammen mit dem Gemeindeanteil und all-
fälligen Leistungen von Bund, Kanton usw. die Gesamtkosten nicht übersteigen. 
 
Erläuterungen – 
PBV – 
IVHB – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – § 5 PV (Umfang) 
Skizzen – 
Muster BZR – 

 


